
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1956/7/4 2Ob383/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.1956

Norm

ZPO §511

Rechtssatz

Der OGH ist in einem wieder aufgenommenen Verfahren - anders als im Falle eines Aufhebungsbeschlusses - da ja das

ursprüngliche Urteil aufgehoben wird, an seine im ursprünglichen Verfahren geäußerte Rechtsansicht nicht gebunden.

Entscheidungstexte

2 Ob 383/56

Entscheidungstext OGH 04.07.1956 2 Ob 383/56
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